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420. Verordnung: Änderung der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1968
421. Verordnung: 33. Änderung der Arzneitaxe
4 2 2 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Aufsichtsbezirke der Arbeitsinspektion
4 2 3 . Verordnung: Änderung der Sprengel der Bezirksgerichte Gänserndorf, Gföhl, Groß-

Enzersdorf, Groß-Gerungs, Herzogenburg, Horn, Krems an der Donau,
Marchegg, Neulengbach, Ottenschlag, Raabs an der Thaya, Spitz, Waid-
hofen an der Thaya, Zistersdorf und Zwettl

424. Kundmachung: Aufhebung einiger Bestimmungen der Verordnung über den Tarif für die
Entlohnung der Notare als Beauftragte des Gerichtes durch den Verfassungs-
gerichtshof

425. Kundmachung : Verlautbarung des Beschlusses Nr. 13/1970 des Rates der Europäischen
Freihandelsassoziation

4 2 6 . Kundmachung : Verlautbarung des Beschlusses Nr. 7/1970 des Gemeinsamen Rates, gefaßt
auf Grund des Übereinkommens zur Schaffung einer Assoziierung zwischen
den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation und der Republik
Finnland

4 2 7 . Kundmachung : Beschlüsse des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation und des Ge-
meinsamen Rates über Preisdifferenzen bei landwirtschaftlichen Vormateria-
lien hinsichtlich des österreichischen und schweizerischen Einfuhrabgaben-
systems

428. Abkommen zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der Regierung von
Irland über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

4 2 0 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie und des
Bundesministers für Land- und Forstwirt-
schaft vom 11. Dezember 1970, mit der die
Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1968

geändert wird

Auf Grund des § 32 des Bundesgesetzes vom
26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen den
unlauteren Wettbewerb in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 11/1969 wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale
Verwaltung verordnet:

Artikel I

Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung
1968, BGBl. Nr. 453, wird wie folgt geändert:

1. Im § 4 haben die Z. 1, 4, 7 und 11 zu
lauten:

„1. Dauerwaren von Fleisch oder mit Fleisch-
zusatz, im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 9 lit. b
und 11;",

„4. Dauerwaren von Fischen und Krusten-
tieren oder mit Zusatz von Fischen und Krusten-

tieren, im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 9 lit. b
und 11;",

„7. Gemüsedauerwaren — ausgenommen Hül-
senfrüchte, trocken und ausgelöst, auch geschält
oder gebrochen — im Umfang des § 3 Z. 1, 2,
3, 5, 10 und 11;",

„11. Obstdauerwaren — ausgenommen Zitrus-
früchte, Weintrauben und Dauerwaren der Zoll-
tarifnummer 08.05 — im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 10 und 11;".

2. § 7 Abs. 2 hat zu lauten:

„Lebensmittel, die den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung nicht entsprechen und vor deren In-
krafttreten verpackt worden sind, dürfen, sofern
sie am 31. Dezember 1970 in einem Handels-
betrieb zur unmittelbaren Abgabe an Letztver-
braucher lagern, noch bis 30. Juni 1971 an Letzt-
verbraucher abgegeben werden."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1971
in Kraft.

Staribacher Weihs
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4 2 1 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 14. Dezember 1970, mit
der die Österreichische Arzneitaxe 1962 ge-
ändert wird (33. Änderung der Arzneitaxe)

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens wird verordnet:

Artikel I

Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl.
Nr. 128, in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 196/1970 wird hinsichtlich deren Anlage B
wie folgt geändert:
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Artikel II

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1971 in
Kraft.

Häuser

4 2 2 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 18. Dezember 1970,
mit der die Verordnung über die Aufsichts-
bezirke der Arbeitsinspektion geändert wird

Auf Grund des § 19 Abs. 3 des Arbeitsinspek-
tionsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 147, wird ver-
ordnet:

Artikel I

§ 3 der Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 18. März 1950, BGBl.
Nr. 80, über die Aufsichtsbezirke der Arbeits-
inspektion in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 56/1954, 256/1954 und 107/1956 er-
hält folgende Fassung:
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„§ 3. Überdies wird ein besonderes Arbeits-
inspektorat für Bauarbeiten mit dem Amtssitz
in Wien errichtet. Diesem obliegt die Über-
wachung

a) der Bau-, Erd- und Wasserbauarbeiten im
Bereiche des Landes Wien einschließlich
aller mit diesen Arbeiten verbundenen
baugewerblichen Arbeiten, insofern diese
außerhalb der festen Betriebsstätte der die
Arbeiten durchführenden Gewerbetreiben-
den ausgeführt werden,

b) der im Bereiche des Landes Niederöster-
reich zur Ausführung gelangenden Inge-
nieurbauten (Wasser-, Brücken-, Bahn-,
Straßen-, Tunnelbau und industrieller
Hochbau) einschließlich aller mit ihnen un-
mittelbar verbundenen sonstigen Bauten,
Nebenbetriebe und baugewerblichen Arbei-
ten, insofern diese außerhalb der festen
Betriebsstätte der die Arbeiten durchfüh-
renden Gewerbetreibenden ausgeführt wer-
den."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1971 in
Kraft.

Häuser

4 2 3 . Verordnung der Bundesregierung vom
22. Dezember 1970, mit der die Sprengel
der Bezirksgerichte Gänserndorf, Gföhl,
Groß-Enzersdorf, Groß-Gerungs, Herzogen-
burg, Horn, Krems an der Donau, Marchegg,
Neulengbach, Ottenschlag, Raabs an der
Thaya, Spitz, Waidhofen an der Thaya,

Zistersdorf und Zwettl geändert werden

Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Über-
gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fas-
sung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 wird
mit Zustimmung der Niederösterreichischen Lan-
desregierung verordnet:

§ 1. (1) Die Gemeinden Brunn am Walde,
Lichtenau im Waldviertel und Pallweis scheiden
aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Gföhl aus.
Die Gemeinde Großreinprechts scheidet aus dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Ottenschlag aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der
Bundesregierung neu errichtete Marktgemeinde
Lichtenau im Waldviertel im politischen Bezirk
Krems an der Donau wird dem Sprengel des
Bezirksgerichtes Gföhl zugewiesen.

§ 2. (1) Die Gemeinden Eckartsau, Kopfstetten,
Pframa und Wagram an der Donau scheiden aus

dem Sprengel des Bezirksgerichtes Groß-Enzers-
dorf aus. Die Gemeinde Witzeisdorf scheidet aus
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Marchegg aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der
Bundesregierung neu errichtete Marktgemeinde
Eckartsau im politischen Bezirk Gänserndorf
wird dem Sprengel des Bezirksgerichtes Groß-
Enzersdorf zugewiesen.

§ 3. (1) Die Gemeinde Rappottenstein-Pehen-
dorf scheidet aus dem Sprengel des Bezirksgerich-
tes Groß-Gerungs aus. Die Gemeinde Roiten
scheidet aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes.
Zwettl aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der
Bundesregierung neu errichtete Marktgemeinde
Rappottenstein im politischen Bezirk Zwettl
wird dem Sprengel des Bezirksgerichtes Groß-
Gerungs zugewiesen.

§ 4. (1) Die Gemeinde Kapelln scheidet aus
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Herzogenburg
aus. Die Gemeinde Thalheim scheidet aus dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Neulengbach aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der Bun-
desregierung neu errichtete Gemeinde Kapelln im
politischen Bezirk St. Pölten wird dem Sprengel
des Bezirksgerichtes Herzogenburg zugewiesen.

§ 5. (1) Die Gemeinden Etzmannsdorf am
Kamp und Gars am Kamp scheiden aus dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Horn aus. Die Ge-
meinde Tautendorf scheidet aus dem Sprengel des
Bezirksgerichtes Gföhl aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen-
Landesregierung und mit Zustimmung der
Bundesregierung neu errichtete Marktgemeinde
Gars am Kamp im politischen Bezirk Horn wird
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Horn zuge-
wiesen.

§ 6. (1) Die Gemeinde Albrechtsberg an der
Großen Krems scheidet aus dem Sprengel des
Bezirksgerichtes Krems an der Donau aus. Die
Gemeinden Els und Marbach an der Kleinen
Krems scheiden aus dem Sprengel des Bezirks-
gerichtes Spitz aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
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den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der Bun-
desregierung neu errichtete Gemeinde Albrechts-
berg an der Großen Krems im politischen Bezirk
Krems an der Donau wird dem Sprengel des Be-
zirksgerichtes Krems an der Donau zugewiesen.

§ 7. (1) Die Gemeinden Karlstein, Obergrün-
bach, Schiader und Thuma scheiden aus dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Raabs an der Thaya
aus. Die Gemeinde Göpfritzschlag scheidet aus
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Waidhofen an
der Thaya aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der
Bundesregierung neu errichtete Marktgemeinde
Karlstein im politischen Bezirk Waidhofen an der
Thaya wird dem Sprengel des Bezirksgerichtes
Raabs an der Thaya zugewiesen.

§ 8. (1) Die Gemeinde Dürnkrut scheidet aus
dem Sprengel des Bezirksgerichtes Zistersdorf
aus. Die Gemeinde Waidendorf scheidet aus dem
Sprengel des Bezirksgerichtes Gänserndorf aus.

(2) Die mit den übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im Abs. 1 genannten Gemein-
den mit Genehmigung der Niederösterreichischen
Landesregierung und mit Zustimmung der
Bundesregierung neu errichtete Marktgemeinde
Dürnkrut im politischen Bezirk Gänserndorf
wird dem Sprengel des Bezirksgerichtes Zisters-
dorf zugewiesen.

§ 9. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1971
in Kraft.
Kreisky Häuser Rösch Broda
Gratz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Kirchschläger Moser Firnberg

4 2 4 . Kundmachung des Bundesministers für
Justiz vom 15. Dezember 1970 über die
Aufhebung einiger Bestimmungen der Ver-
ordnung über den Tarif für die Entlohnung

der Notare als Beauftragte des Gerichtes

Gemäß dem Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und
gemäß dem Abs. 2 des § 60 des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird
kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 14. Oktober 1970, V 14, 15, 16/70-
10 — dem Bundesministerium für Justiz zuge-
stellt am 19. November 1970 — den § 1, die
Abs. 1, 2 und 4 im § 2, den zweiten Satz im
§ 5, die Abs. 2 und 3 im § 6, den § 7, den § 8,
den § 9, die Z. 1 im Abs. 1 und den Abs. 3 im
§ 10 sowie den Art. II der Verordnung des Bun-
desministers für Justiz vom 31. Oktober 1947,
BGBl. Nr. 261, über den Tarif für die Ent-
lohnung der Notare als Beauftragte des Gerichtes
in der Fassung der Novellen BGBl. Nr. 282/1949,
BGBl. Nr. 121/1951 und BGBl. Nr. 271/1951
als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit dem Ablauf des
31. März 1971 in Kraft.

Broda

4 2 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 18. Dezember 1970, mit der der Beschluß
Nr. 13/1970 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation, gefaßt auf Grund des
Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (BGBl.
Nr. 100/1960 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 198/1970), verlautbart wird

(Übersetzung)
EUROPAISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 13/70

2 Anlagen

BESCHLUSS DES RATES Nr. 13/1970

(In der 31. gemeinsamen Sitzung am 13. No-
vember 1970 gefaßt)

PREISDIFFERENZEN BEI LANDWIRT-
SCHAFTLICHEN VORMATERIALIEN

DER RAT hat,

gestützt auf die Vereinbarung des Minister-
rates bei seiner Tagung in Lissabon vom 10. Mai
1963, bei der die Minister anerkannten, daß sich
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für einige Mitgliedstaaten Probleme aus der Tat-
sache ergaben, daß einige Erzeugnisse des indu-
striellen Sektors oder Erzeugnisse, die allenfalls
in den industriellen Sektor einbezogen werden
könnten, einen hohen Anteil an landwirtschaft-
lichen Materialien des Anhanges D enthalten,
bei denen bedeutende Unterschiede zwischen.
Weltmarkts- und Inlandspreisen bestehen,

gestützt auf die Vereinbarung des Minister-
rates bei seiner Tagung vom 14. und 15. Mai
1970, derzufolge Österreich und die Schweiz an
Stelle der gegenwärtigen Schutzmaßnahmen ab
1. Jänner 1971 ein System variabler Einfuhr-
abgaben für Erzeugnisse, für die ihnen bereits
eine Zolldecalage zugestanden worden ist, ein-
führen können, um Preisunterschiede bei land-
wirtschaftlichen Vormaterialien auszugleichen,

gestützt auf die Bestimmungen des Artikels 2
lit. b und Artikels 32 Absatz 4 des Übereinkom-
mens,

BESCHLOSSEN:

1. Mit Wirkung vom 1. Jänner 1971 können
Österreich und die Schweiz bei der Einfuhr von
Waren, die in Anlage I dieses Beschlusses ange-
führt sind, variable Einfuhrabgaben erheben,
deren Sätze in der Folge jeweils am Ende eines
sechsmonatigen Zeitraumes, und zwar am 1. Juli
1971, 1. Jänner 1972, und so weiter abgeändert
werden können. Die Höhe dieser Einfuhrabgaben
ist so festzusetzen, daß, wenn sie auf die be-
treffenden Waren angewendet werden, die Höhe
der Abgabe nicht den Betrag überschreitet, der
zum Ausgleich des Unterschiedes notwendig ist,
der zwischen externen und internen Referenz-
preisen der landwirtschaftlichen Vormaterialien
besteht, die in Anlage II Absatz 1 dieses Be-
schlusses angeführt sind, und die bei der Her-
stellung der betreffenden Waren gemäß den in
Anlage I angegebenen Rezepturen verwendet
werden.

2. Die externen und internen Referenzpreise
sind für jedes landwirtschaftliche Vormaterial
gemäß den Bestimmungen der Anlage II Ab-
satz 2 alle 6 Monate zu ermitteln.
3. Die externen Referenzpreise und deren Er-
mittlungsgrundlagen sind nach Ablauf eines jeden
sechsmonatigen Zeitraumes, auf den sich Absatz 2
dieses Beschlusses bezieht, unverzüglich dem Rat
bekanntzugeben.
4. Die internen Referenzpreise, deren Ermitt-
lungsgrundlagen und die Sätze der Einfuhrab-
gabe sind von Österreich und der Schweiz fest-
zusetzen und innerhalb eines Monats nach Ab-
lauf eines jeden sechsmonatigen Zeitraumes, auf
den sich Absatz 2 dieses Beschlusses bezieht, dem
Rat bekanntzugeben.
5. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

6. Der Generalsekretär wird den Text dieses
Beschlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.
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(Übersetzung)
EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

Anlage I zu
EFTA/DC 13/70

REZEPTUREN UND BEZEICHNUNG DER WAREN, DIE DEN EINFUHRABGABEN
UNTERLIEGEN
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(Übersetzung)
EUROPÄISCHE FREIHANDELS-

ASSOZIATION
Anlage II zu
EFTA/DC 13/70

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DER LAND-
WIRTSCHAFTLICHEN VORMATERIALIEN
UND DIE ERMITTLUNG IHRER EXTERNEN

UND INTERNEN REFERENZPREISE

1. Variable Einfuhrabgaben ergeben sich aus
dem Unterschied zwischen externen und internen
Referenzpreisen bei folgenden landwirtschaft-
lichen Vormaterialien:

Trockenmilch
Stärkesirup
Weizenmehl
Zucker
pflanzliche Backfette (nur für die Schweiz)

2. Die externen und internen Referenzpreise
sind zweimal jährlich als Durchschnittswert
während des jeweils vor dem 1. November und
1. Mai jeden Jahres liegenden sechsmonatigen
Zeitraumes nach folgenden Grundlagen zu er-
mitteln:

a) externe Referenzpreise
Trockenmilch: der auf cif Basis im Rah-
men des Gentleman's-Agreement der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung für Ausfuhren von
Trockenmilch festgelegte Mindestpreis für
das Erzeugnis der Type 1 (das ist Trocken-
vollmilch mit 26 v. H. Fettgehalt, herge-
stellt nach dem Sprühtrocknungsverfah-
ren)
Stärkesirup: das Zweifache der cif Notie-
rung RS Liverpool an der Baltischen Börse
in London für amerikanischen gelben Mais
Nr. 3
Weizenmehl: das Mittel aus dem Durch-
schnitt der Notierungen an der Londoner
Börse für Bäckermehl und Keksmehl
Zucker: der Londoner Börsepreis für Roh-
zucker, vermehrt um 8,69 v. H. als Um-
arbeitungsverlust sowie um 11 Pfund Ster-
ling je long ton für Raffinationskosten;
der sich daraus ergebende Betrag vermin-
dert um 10 v. H.
Pflanzliche Backfette (nur für die Schweiz):
durchschnittlicher Londoner Börsepreis für
raffiniertes und geruchlos gemachtes Kokos-
nußöl und raffiniertes und geruchlos ge-
machtes Erdnußöl

b) interne Referenzpreise
(i) betreffend Österreich:

Trockenmilch: offizieller Fabriksab-
gabepreis für Trockenmilch mit
25 v. H. Fettgehalt, hergestellt nach
dem Sprühtrocknungsverfahren
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Stärkesirup: Fabriksabgabepreis für
erste Qualität (45° Beaumé)
Weizenmehl: offizieller Preis für
Weizenmehl der Type W 700 für Ver-
arbeitungsbetriebe, ermäßigt um den
höchsten Mengenabschlag
Zucker: offizieller Fabriksäbgabepreis
für Normalkristallzucker in Säcken,
im Großhandel

(ii) betreffend die Schweiz:
Trockenmilch: der auf folgenden
Grundlagen ermittelte Durchschnitts-
preis
a) ein Fünftel des externen Referenz-

preises zuzüglich Zoll
b) ein Fünftel des Fabriksabgabe-

preises für einheimische Trocken-
vollmilch mit 25 v. H. Fettgehalt,
hergestellt nach dem Sprühtrock-
nungsverfahren

c) drei Fünftel desselben Fabriksab-
gabepreises abzüglich der Stützung

Stärkesirup: der Fabriksabgabepreis
(43° Beaumé)
Weizenmehl: der durchschnittliche
Fabriksabgabepreis für weißes und
halbweißes Weizenmehl
Zucker: Fabriksabgabepreis für raffi-
nierten Zucker
Pflanzliche Backfette: der durchschnitt-
liche Fabriksabgabepreis für raffinier-
tes und geruchlos gemachtes Kokos-
nußöl und raffiniertes und geruchlos
gemachtes Erdnußöl.

Kreisky
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426 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 18. Dezember 1970, mit der der Beschluß
Nr. 7/1970 des Gemeinsamen Rates, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur
Schaffung einer Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Frei-
handelsassoziation und der Republik Finnland (BGBl. Nr. 193/1961 in der Fassung der

Kundmachung BGBl. Nr. 199/1970), verlautbart wird

(Übersetzung)

FINNLAND-EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 7/70

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN RATES
Nr. 7/1970

(In der 31. gemeinsamen Sitzung am 13. No-
vember 1970 gefaßt)

PREISDIFFERENZEN BEI LANDWIRT-
SCHAFTLICHEN VORMATERIALIEN

DER GEMEINSAME RAT hat,

gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assoziie-
rungs-Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 13/1970 1) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den anderen Parteien des
Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

2. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Be-
schlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

1) Der Beschluß Nr. 13/1970 des Rates der Euro-
päischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl.
Nr. 425/1970 verlautbart

Kreisky

427 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 18. Dezember 1970 betreffend die
Beschlüsse des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation und des Gemeinsamen
Rates über Preisdifferenzen bei landwirtschaftlichen Vormaterialien hinsichtlich des

österreichischen und schweizerischen Einfuhrabgabensystems

AUSZUG AUS DEM RATSPROTOKOLL EFTA/CJC. SR 31/70 DER 31. GEMEIN-
SAMEN SITZUNG VOM 13. NOVEMBER 1970 DES RATES DER EUROPÄISCHEN

FREIHANDELSASSOZIATION UND DES GEMEINSAMEN RATES

(Übersetzung)

12. Der Rat nahm den Vorschlag des Schweizer
Delegierten zur Kenntnis, der besagt, daß bei
Einfuhren nach Österreich von Waren der Tarif-
nummer 18.06, die in einem EFTA-Land er-
zeugt worden sind, in dem auf Grund der dort
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geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften Be-
schränkungen über den Ankauf von Milchpulver
(Trockenmilch) zu Weltmarktpreisen bestehen,
und folglich der Preis von in solchen Waren ver-
wendetem Milchpulver in jenem Land höher ist
als der österreichische Inlandspreis, Österreich bei
der Festsetzung der Sätze der Einfuhrabgabe
Milchpulver nicht berücksichtigen soll, solange
diese Situation gegeben ist.

13. Der Rat kam überein, auf Ersuchen eines
Mitgliedstaates zu prüfen, ob die im vorstehen-
den Absatz erwähnten Bedingungen erfüllt sind.
In einem solchen Fall wird Österreich den Satz
der Einfuhrabgabe für Waren der Tarifnummer
18.06 ohne Berücksichtigung von Milchpulver
festsetzen.

14. Der Rat anerkannte auf Ersuchen der
Schweiz, daß die in vorstehendem Absatz 12 er-
wähnten Bedingungen von der Schweiz gegen-
wärtig erfüllt werden.

15. Österreich und die Schweiz werden unver-
züglich jegliche Änderung ihrer Inlandspreise für
Milchpulver berichten, um den Rat in die Lage
zu versetzen, auf Ersuchen eines Mitgliedstaates
zu prüfen, ob die in Absatz 12 erwähnten Be-
dingungen weiterhin erfüllt werden.

Vorstehendem Protokollauszug liegt das Übereinkommen zur Errichtung der Europä-
ischen Freihandelsassoziation (BGBl. Nr. 100/1960 in der Fassung der Kundmachung BGBl.
Nr. 425/1970) und das Übereinkommen zur Schaffung einer Assoziierung zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation und der Republik Finnland (BGBl.
Nr. 193/1961 in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 426/1970) zugrunde.

Kreisky

428.

A b k o m m e n
zwischen der Bundesregie-
rung der Republik Öster-
reich und der Regierung von
Irland über die Aufhebung

der Sichtvermerkspflicht

Die Bundesregierung der Re-
publik Österreich und die Re-
gierung von Irland haben in
dem Wunsche, den Reiseverkehr
zwischen Österreich und Irland
zu erleichtern und damit die Be-
ziehungen zwischen den beiden
Staaten zu fördern, folgendes
vereinbart:

Artikel 1

Inhaber gültiger österreichi-
scher oder irischer Reisepässe
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dürfen sichtvermerksfrei in das
Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragsstaates einreisen und sich
dort drei Monate aufhalten.

Artikel 2

Die Inhaber gültiger öster-
reichischer oder irischer Diplo-
maten- oder Dienstpässe, die als
Mitglied einer diplomatischen
Mission oder einer konsularischen
Vertretung eines Vertragsstaates
auf dem Hoheitsgebiet des an-
deren Vertragsstaates angehören
oder Vertreter eines Vertrags-
staates bei einer internationalen
Organisation, die ihren Sitz auf
dem Hoheitsgebiet des anderen
Vertragsstaates hat, sind, oder
einer solchen Organisation als
Beamte angehören, sowie ihre
dieselbe Staatsangehörigkeit be-
sitzenden und im gemeinsamen
Haushalt lebenden Familienange-
hörigen, wenn diese Inhaber
eines gültigen Diplomaten-,
Dienst- oder gewöhnlichen
Reisepasses sind, dürfen sich auf
die Dauer der Dienstverwendung
unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen des Artikels 10 des
Wiener Übereinkommens über
diplomatische Beziehungen und
gemäß Artikel 24 des Wiener
Übereinkommens über konsula-
rische Beziehungen auf dem
Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragsstaates aufhalten.

Artikel 3

Dieses Abkommen befreit die
irischen und österreichischen
Staatsbürger, welche nach Öster-
reich beziehungsweise Irland
reisen, nicht von der Verpflich-
tung, die geltenden österreichi-
schen beziehungsweise irischen
Gesetze und Vorschriften hin-
sichtlich der Fremden einzuhal-
ten.

Artikel 4

Die beiden Vertragsstaaten be-
halten sich das Recht vor, Per-
sonen, die sie als unerwünscht
ansehen, die Einreise in ihr
Hoheitsgebiet oder den Aufent-
halt in demselben zu verweigern.
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Artikel 5
Jeder der beiden Vertrags-

staaten kann die Anwendung
dieses Abkommens aus Grün-
den der öffentlichen Sicherheit,
Ordnung oder Gesundheit vor-
übergehend, ganz oder teilweise
aussetzen. Einführung und Auf-
hebung dieser Maßnahme sind
dem anderen Vertragsstaat un-
verzüglich auf diplomatischem
Wege schriftlich mitzuteilen.

Artikel 6

(1) Dieses Abkommen tritt
mit 1. Jänner 1971 in Kraft.

(2) Dieses Abkommen ist
jederzeit kündbar. Es tritt drei
Monate nach Einlangen der auf
diplomatischem Wege schrift-
lich vorzunehmenden Kün-
digung beim anderen Vertrags-
staat außer Kraft.

ZU URKUND dessen haben
die Bevollmächtigten dieses
Übereinkommen unterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Dublin am
10. Dezember 1970, in zwei-
facher Urschrift in deutscher,
irischer und englischer Sprache,
wobei jeder dieser Texte gleicher-
maßen authentisch ist.

Für die Bundesregierung
der Republik Österreich:

Baumann m. p.

Für die Regierung von Irland:

Hillery m. p.

Kreisky


